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Bild- und Videoaufnahmen auf dem Vereinsgelände und bei 
Veranstaltungen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Datenschutz-Grundverordnung erfordert von den Vereinen eine besondere 
Sorgfalt beim Umgang mit Bild- und Videoaufnahmen auf dem Vereinsgelände. 
Bei Wettbewerben können die Teilnehmer bei ihrer Anmeldung grundsätzlich 
nach ihrem Einverständnis zur Veröffentlichung von Bild- und Videoaufnahmen 
gefragt werden. 

Bei Flugtagen und Wettbewerben können die Zuschauer in der Praxis jedoch 
nicht nach ihrem Einverständnis zu Fotos und Videoaufnahmen gefragt werden. 
Beabsichtigt der Veranstalter die Veröffentlichung von Aufnahmen, muss er die 
Gäste darüber ausreichend informieren. Dabei ist es unerheblich, ob die 
Aufnahmen in Zeitungsberichten oder Darstellungen im Internet veröffentlicht 
werden.  

Nach Rücksprache mit der bayerischen Datenschutzbehörde ist in der Praxis zu 
unterscheiden, ob ein Eintrittsgeld erhoben wird, oder die Veranstaltung 
kostenfrei ist. 

In beiden Fällen sind die Zuschauer über die mögliche Bild- und 
Videoveröffentlichung gut sichtbar aufzuklären. 

1. Werden Eintrittsgelder zu den Veranstaltungen erhoben, so ist auf den 
Eintrittskarten der deutlich sichtbare Vermerk zu machen, dass die 
Besucher mit ihrem Zutritt zum Veranstaltungsgelände der Veröffentlichung 
von Bild- und Videoaufnahmen zustimmen. Zusätzlich sind an den 
Eingängen zum Veranstaltungsgelände entsprechende Hinweise 
anzubringen. 

2. Modellfluggelände sind üblicherweise in den Grenzen der 
Aufstiegserlaubnis für Zuschauer frei zugänglich. Hier sollten 
Hinweisschilder in ausreichender Anzahl und Größe gut sichtbar 
angebracht werden. Darauf ist über Bild- und Videoaufnahmen zu 
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informieren, dass Zuschauer mit dem Betreten des Modellfluggeländes der 
Veröffentlichung von Bild- und Videoaufnahmen im Internet und der Presse 
zustimmen. 

Als Beispiel ist ein geeignetes Hinweisschild beigefügt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

        Tilman Hartenfels 
Stv. Landesmodellflugreferent 

 


